|_|	Antrag auf Genehmigung eines Tierversuchsvorhabens nach § 8 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes
|_|	Antrag auf Genehmigung eines Tierversuchsvorhabens im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 8a Abs. 1 des Tierschutzgesetzes
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	Anzeige von Tierversuchen an Zehnfußkrebsen nach § 8a Abs. 3 des Tierschutzgesetzes
	Geschäftszeichen (von der Genehmigungsbehörde auszufüllen)
Texteingabe


Hinweise
Wesentliche Hinweise zur Ausfüllung des Antragsformulars finden Sie zu den mit grünen Buchstaben gekennzeichneten Textstellen am Ende des Formulars. Alle erforderlichen Antragsformulare und Formblätter, sowie weiterführende Links finden Sie auf der Homepage des BayernPortal unter Tierversuche; Beantragung einer Genehmigung.
Alle Paragraphenangaben beziehen sich auf das Tierschutzgesetz (TierSchG) bzw. die Tierschutz-Versuchstierverordnung (TierSchVersV) in der jeweils geltenden Fassung.
Antragstellerin/Antragsteller
	Name der Einrichtung/Institut/Klinik
Texteingabe



	Straße, Hausnummer
Texteingabe
	Postleitzahl
Texteingabe
	Ort
Texteingabe



	Telefon
Texteingabe
	E-Mail
Texteingabe


Verantwortliche Leitung des Vorhabens
	Name
Texteingabe
	Vorname
Texteingabe



	Dienstliche Anschrift: Straße, Hausnummer
Texteingabe
	Postleitzahl
Texteingabe
	Ort
Texteingabe



	Telefon
Texteingabe
	E-Mail
Texteingabe


Stellvertretende Leitung des Vorhabens
	Name
Texteingabe
	Vorname
Texteingabe



	Dienstliche Anschrift: Straße, Hausnummer
Texteingabe
	Postleitzahl
Texteingabe
	Ort
Texteingabe



	Telefon
Texteingabe
	E-Mail
Texteingabe
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Anlagen A)
1. |_|	Nichttechnische Projektzusammenfassung (kurz: NTP) nach § 31 Abs. 2 i. V. m. § 41 Abs. 1 	TierSchVersV (s. Punkt 1.1.2)
2. |_|	Glossar der im Text verwendeten Abkürzungen und ggf. spezifischen Fachausdrücke
3. |_|	Liste der Literaturzitate (s. Punkt 1.1.4.1)
4. |_|	Score Sheet (s. Punkt 1.2.11)
5. |_|	Aufzeichnungsmuster nach § 9 Abs. 5 TierSchG (s. Punkt 1.2.12)
6. |_|	Personenbögen (s. Punkt 2.4)
7. |_|	Hygienezeugnisse zur Tierhaltung (s. Punkt 1.2.3)
8. |_|	Formblatt „Angaben zur Biometrischen Planung“ oder statistisches Gutachten (s. Punkt 1.1.5.2)
9. |_|	Ggf. Formblätter „Abschlussbeurteilung genetisch veränderter Zuchtlinien“ (s. Punkt 1.1.5.1)
10. |_|	Ggf. wissenschaftliche Beurteilung eines unabhängigen Dritten nach § 31 Abs. 3 TierSchVersV
11. |_|	Ggf. Formblatt „Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 19 Abs. 1 Satz 2, § 20 	Abs. 1 Satz 2 oder § 21 Satz 2 TierSchVersV und ggf. nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 Bundesnatur-	schutzgesetz (BNatSchG)“ (s. Punkt 1.1.5.5)
12. |_|	Sonstige
	Sonstige




Tierversuchsvorhaben Genehmigung nach § 8 Abs. 1 und § 8a Abs. 1 TierSchG	Seite 2 von 25
	Texteingabe


[bookmark: _Hlk186714644]
Angaben zum Versuchsvorhaben
	Bezeichnung des Versuchsvorhabens B)



	Texteingabe



	Kurzbezeichnung



	Texteingabe



Im Falle von vereinfachten Genehmigungsverfahren oder Anzeigen: Rechtsgrundlage des vereinfachten Verfahrens bzw. des Anzeigeverfahrens
[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|	§ 8a Abs. 1 Nr. 1 TierSchG; gesetzlich vorgeschrieben
	Nennung der Rechtsgrundlage, in der die Durchführung des Versuches vorgeschrieben ist



	Texteingabe



|_|	§ 8a Abs. 1 Nr. 2 lit. a TierSchG; diagnostische Maßnahmen nach erprobten Verfahren zur Erkennung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder körperlichen Beschwerden bei Menschen oder Tieren
[bookmark: Kontrollkästchen56]|_|	§ 8a Abs. 1 Nr. 2 lit. b TierSchG; diagnostische Maßnahmen nach erprobten Verfahren zur Prüfung von Seren, Blutzubereitungen, Impfstoffen, Antigenen oder Testallergenen im Rahmen von Zulassungsverfahren oder Chargenprüfungen
[bookmark: Kontrollkästchen9]|_|	§ 8a Abs. 1 Nr. 3 lit. a TierSchG; Eingriffe und Behandlungen nicht zu Versuchszwecken zur Herstellung/Gewinnung/Aufbewahrung/Vermehrung von Stoffen, Produkten oder Organismen nach erprobten Verfahren
[bookmark: Kontrollkästchen10]|_|	§ 8a Abs. 1 Nr. 3 lit. b TierSchG; Organ-/Gewebsentnahme nicht zu Versuchszwecken zu wissenschaftlichen und diagnostischen Zwecken nach erprobten Verfahren
|_|	§ 8a Abs. 3 TierSchG; Versuche an Zehnfußkrebsen

[bookmark: _Hlk186711691]Angaben zum wissenschaftlichen Hintergrund
1.1.1 Angabe des Zwecks des Versuchsvorhabens und wissenschaftlich begründete Darlegung, dass dieser einem in § 7a Abs. 1 TierSchG genannten Zwecke zuzuordnen ist
Hinweis: Bitte nur einen Zweck auswählen.
Die Untersuchungen sind unerlässlich zu einem der folgenden Zwecke:
[bookmark: Kontrollkästchen12]|_|	Grundlagenforschung
[bookmark: Kontrollkästchen13]|_|	Vorbeugen, Erkennen oder Behandeln von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder körperlichen Beschwerden bei Menschen oder Tieren
[bookmark: Kontrollkästchen14]|_|	Erkennen oder Beeinflussen physiologischer Zustände oder Funktionen bei Menschen oder Tieren
[bookmark: Kontrollkästchen15]|_|	Förderung des Wohlergehens von Tieren oder Verbesserung der Haltungsbedingungen von landwirtschaftlichen Nutztieren
[bookmark: Kontrollkästchen16]|_|	Erkennung von Umweltgefährdungen
[bookmark: Kontrollkästchen17]|_|	Entwicklung und Herstellung sowie Prüfung von Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln oder anderen Stoffen oder Produkten
[bookmark: Kontrollkästchen18]|_|	Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre Wirksamkeit gegen Schädlinge
[bookmark: Kontrollkästchen19]|_|	Artenschutz
[bookmark: Kontrollkästchen20]|_|	Aus-, Fort- oder Weiterbildung
[bookmark: Kontrollkästchen21]|_|	Gerichtsmedizinische Untersuchungen
	[bookmark: _Hlk186716151]Kurzzusammenfassung (max. 500 Wörter) C)



	Texteingabe



1.1.2 Wissenschaftlich, oder im Falle von Aus-, Fort- und Weiterbildungsprojekten pädagogisch begründete Darlegung und Rechtfertigung der Unerlässlichkeit des Versuchsvorhabens unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse (§ 7a Abs. 2 Nr. 1 TierSchG i. V. m. § 31 TierSchVersV) und wissenschaftlich begründete Darlegung, dass das angestrebte Versuchsergebnis noch nicht hinreichend bekannt ist (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. b TierSchG) D)
- bitte Anlage „Nichttechnische Projektzusammenfassung (NTP)“ beifügen -

	Erläuterungen



	Texteingabe



	Kurze Zusammenfassung der Zielsetzungen des Versuchsvorhabens



	Texteingabe



	[bookmark: _Hlk186716902]Kurze Darstellung der Forschungshypothesen, ggf. separat pro Versuchsteil



	Texteingabe



	Bei Anträgen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung Angabe der Aktenzeichen der zugehörigen Experimentalanträge



	Texteingabe



1.1.3 Wissenschaftlich, oder im Falle von Aus-, Fort- und Weiterbildungsprojekten pädagogisch begründete Darlegung und Rechtfertigung, dass der Versuchszweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren (z. B. Zellkulturen, isolierte Organe etc.) als den Tierversuch erreicht werden kann (§ 7a Abs. 2 Nr. 2 TierSchG) E)
	Erläuterungen



	Texteingabe



	Angabe der Datenbanken, die zur Recherche nach Alternativmethoden verwendet wurden



	Texteingabe




1.1.4 [bookmark: _Hlk186718618]Ausschöpfung zugänglicher Informationsmöglichkeiten (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. b TierSchG)
1.1.4.1 Welche Informationsmöglichkeiten wurden genutzt? F)
- bitte Anlage „Liste der Literaturzitate“ beifügen -
	Schlüsselwörter
Texteingabe




	Erläuterungen (z. B. Art der Recherche, verwendete Datenbanken)



	Texteingabe



	[bookmark: _Hlk186719112]Zeitpunkt der Recherche
Texteingabe


1.1.4.2 Handelt es sich um einen Doppel- oder Wiederholungsversuch? (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr.1 lit. b TierSchG) G)
|_| Ja	|_| Nein
Wenn Ja, wissenschaftlich begründete Darlegung, dass die Überprüfung bereits bekannter Versuchsergebnisse durch das beantragte Versuchsvorhaben unerlässlich ist.
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.1.4.3 Haben Sie die beantragte Studie in einer Datenbank vorregistriert?
Beispiel: www.animalstudyregistry.org
|_|	Ja, bei
	Name/Link der Datenbank
Texteingabe


|_|	Nein
	Begründung



	Texteingabe



1.1.5 Art und Anzahl der vorgesehenen Tiere (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. c TierSchVersV)
1.1.5.1 Vorgesehene Tierarten, wissenschaftliche Rechtfertigung und Begründung für die Wahl der Tierarten, Alter, ggf. Gewicht und Geschlecht (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. c TierSchVersV). Beschreibung der Linien und deren Bezeichnung nach der internationalen Nomenklatur H)
- ggf. Anlage „Abschlussbeurteilung genetisch veränderter Zuchtlinien“ beifügen -
Hinweis: Bei der Verwendung genetisch veränderter Linien sind für alle Linien Abschlussbeurteilungen einzureichen.
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.1.5.2 Vorgesehene Anzahl, wissenschaftliche Rechtfertigung und Begründung für die Anzahl der Tiere einschließlich Angaben zur biometrischen Planung (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. c TierSchVersV) I)
	Tierart
	Gesamttierzahl (inklusive Reservetiere)




	Texteingabe
	Texteingabe



Versuchs- und Kontrollgruppen
Hinweis: Es sind alle Versuchs- und Kontrollgruppen tabellarisch aufzulisten.
 
	Erläuterungen




	Texteingabe



Angaben zur biometrischen/statistischen Planung J)
- bitte Anlage Formblatt „Angaben zur Biometrischen Planung“ oder statistisches Gutachten beifügen - 
	Erläuterungen




	Texteingabe



1.1.5.3 Informationen zur Minimierung der Anzahl der Tiere (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. i TierSchVersV) K)
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.1.5.4 Herkunft der Tiere
	Angabe Züchter/Herkunftsbetrieb/eigene Nachzucht (Name und Anschrift)



	Texteingabe



1.1.5.5 Handelt es sich um eigens für Tierversuche gezüchtete Tiere (§§ 19 bis 24 TierSchVersV)? L)
[bookmark: Kontrollkästchen26]|_|	Ja
	Aus welcher Zucht/welchen Zuchten (Name und Anschrift) stammen die Tiere?



	Texteingabe



|_|	Nein
[bookmark: Kontrollkästchen28]	|_|	Es handelt sich um landwirtschaftliche Nutztiere (keine Ausnahmegenehmigung erforderlich).
|_|	Es handelt sich um sonstige gehaltene Tiere, wildlebende Tiere oder herrenlose oder verwilderte Haustiere.
- bitte Anlage „Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach § 19 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 1 Satz 2 oder § 21 Satz 2 TierSchVersV“ beifügen -
1.1.5.6 Die vorgesehenen Tiere wurden bereits in einem Versuchsvorhaben im Sinne des § 18 TierSchVersV verwendet M)
Hinweis: Ein derartiges Versuchsvorhaben liegt nur bei erneuter, aber nicht bei kontinuierlicher Verwendung vor.
|_| Ja	|_| Nein
Wenn Ja, Beschreibung der Art, Dauer und Belastung der bislang erfolgten Eingriffe an den betreffenden Tieren, Aktenzeichen und Angabe der zuständigen Behörde; tierärztliche Empfehlung beifügen (§ 18 Abs. 1 Nr. 4 TierSchVersV):
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2 Angaben zur praktischen Durchführung
1.2.1	Ort der Versuchstierhaltung und Ort der Durchführung, vorgesehener Beginn (Datum) und voraussichtliche Dauer des Versuchsvorhabens (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. e TierSchVersV)
	Ort der Versuchstierhaltung mit Anschrift und Gebäude-/Raumnummer



	Texteingabe



	Ort der Versuchsdurchführung mit Anschrift und Gebäude-/Raumnummer



	Texteingabe



	Beginn



	Texteingabe



	Dauer N)



	Texteingabe


1.2.2	Beschreibung und Begründung von versuchsbedingt erforderlichen Abweichungen von den Mindestvorgaben des Anhang III Teil B der Richtlinie 2010/63/EU O)
	Erläuterungen



	Texteingabe



Werden Tiere während des Versuches einzeln gehalten?
|_| Ja	|_| Nein
Wenn Ja, bitte geben Sie den genauen Zeitraum an und begründen Sie die Notwendigkeit.
	Erläuterungen



	Texteingabe



Treten in der Haltung Auffälligkeiten wie Barbering oder Stereotypien auf? 
Hinweis: Derartige Auffälligkeiten müssen im Score Sheet berücksichtigt werden.
|_| Ja	|_| Nein
Wenn Ja, bitte erläutern Sie, inwiefern diese Ihre Versuche beeinflussen können.
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.3 Beschreibung des Hygienemanagements P)
- bitte Anlage „Hygienezeugnisse zur Tierhaltung“ beifügen -
Wurden in dem Tierhaltungsbereich aktuell Erreger nachgewiesen?
|_| Ja	|_| Nein
Wenn Ja, um welche Erreger handelt es sich?
	Erläuterungen

	Texteingabe


Bitte begründen Sie wissenschaftlich fundiert, ob die nachgewiesenen Erreger Ihre Versuchsergebnisse beeinflussen können.
	Erläuterungen



	Texteingabe



Welche Maßnahmen werden ergriffen, um eine Übertragung der nachgewiesenen Erreger auf die Tiere im Versuchsvorhaben zu vermeiden?
	Erläuterungen



	Texteingabe



|_|	wurde nicht untersucht 
	Begründung



	Texteingabe



1.2.4 Beschreibung der praktischen Durchführung aller Eingriffe und Behandlungen bezogen auf die jeweilige Versuchsgruppe in ihrer Art und Dauer und Berücksichtigung des Betäubungs-verfahrens; detaillierte Darstellung sämtlicher Maßnahmen mit zeitlichem Verlauf (§ 17 i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. d TierSchVersV) Q)
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.5 Vorbereitung der Tiere auf den Versuch und Darstellung der vorgesehenen Eingewöhnungs- und Trainingsprogramme, die für die Tiere, die Verfahren und die Dauer des Versuchsvorhabens geeignet sind (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. k TierSchVersV) R) 
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.6 Werden schmerzhafte Eingriffe ohne Betäubung durchgeführt?
[bookmark: Kontrollkästchen32]|_| Ja	|_| Nein
Wenn Ja:
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.7 [bookmark: _Hlk187838181]Beschreibung und Begründung von Maßnahmen zur Schmerzlinderung bzw. deren Unterlassung (§ 17 Abs. 3 TierSchVersV)
 - Angaben nicht erforderlich für Anzeigen nach § 8a Abs. 3 TierSchG (Versuche an Zehnfußkrebsen) - 
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.8 Im Falle der Anwendung von Mitteln, durch die das Äußern von Schmerzen verhindert oder beeinträchtigt wird (§ 17 Abs. 4 TierSchVersV): Angabe der Mittel, der Notwendigkeit einer solchen Anwendung und der damit verbundenen Narkose oder lokalen Schmerzausschaltung S)
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.9 Werden an einem Tier Eingriffe durchgeführt, die zu erheblichen Schmerzen oder Leiden führen, die länger anhalten und nicht gelindert werden können? (§ 25 Abs. 2 TierSchVersV)
- Angaben nicht erforderlich für Anzeigen nach § 8a Abs. 3 TierSchG (Versuche an Zehnfußkrebsen) -
|_| Ja	|_| Nein
Wenn Ja:
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.10 Beschreibung und Bewertung der Belastung (Intensität und Dauer von Schmerzen, Leiden oder Schäden), wissenschaftliche Begründung der Einstufung des Schweregrads nach Artikel 15 Abs.1 i. V. m. Anh. VIII der RL 2010/63/EU bezogen auf die jeweilige Tierart und Versuchsgruppe in Anlehnung an die Ausführungen zu Ziff. 1.2.4 (In diesem Zusammenhang auch Darstellung Genotyp-bedingter Belastungen genetisch veränderter Tiere) (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 lit. b TierSchVersV) T) 
	Erläuterungen



	Texteingabe



Der voraussichtliche maximale Belastungsgrad des Tierversuchsvorhabens ist:
|_| Gering	|_| Mittel	|_| Schwer
|_| Keine Wiederherstellung der Lebensfunktion
1.2.11 Benennung konkreter Abbruchkriterien (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1. lit. d TierSchVersV) 
- bitte Anlage „Score Sheet“ beifügen -
Hinweis: Informationen zum Score Sheet sind dem „Merkblatt Score Sheet“. (Tierversuche; Beantragung einer Genehmigung) zu entnehmen.

	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.12 [bookmark: _Hlk187838906]Aufzeichnungen (§ 9 Abs. 5 Satz 1 TierSchG i. V. m. § 29 TierSchVersV) 
- bitte Anlage „Aufzeichnungsmuster“ beifügen -
Hinweis: Informationen zum Aufzeichnungsmuster sind dem „Merkblatt Aufzeichnungsmuster“ (Tierversuche; Beantragung einer Genehmigung) zu entnehmen.
1.2.13 Bei Durchführung mehrerer gleichartiger Vorhaben nach § 8a Abs. 1 TierSchG Angabe der voraussichtlichen Zahl der Vorhaben (§ 37 Abs. 1 TierSchVersV) U)
	Anzahl
Texteingabe


1.2.14 Verfahren am Versuchsende (§ 28 TierSchVersV) 
Beabsichtigter Verbleib der Tiere:
|_|	Tötung während des Versuchs ohne Erwachen aus der Narkose (Finalversuch) V)
|_|	Tötung nach einer Beobachtungszeit/Versuchsdauer von Texteingabe
Tötungsverfahren (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. g TierSchVersV):
	Angabe und Erläuterungen



	Texteingabe



Hinweis
Die Verantwortung für die Feststellung eines vernünftigen Grundes zur Tötung von Tieren, die nicht der Erreichung des Versuchszieles dient, liegt ausschließlich bei der Leitung/stellvertretenden Leitung des Tierversuches oder weiteren im Rahmen des Versuches handelnden sachkundigen Personen und ist nicht Bestandteil der Genehmigung.
|_|	Weiterleben der Tiere ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens
Verbleib der Tiere nach dem Ausscheiden aus dem Versuch:
	Erläuterungen



	Texteingabe



Name und dienstliche Anschrift der Tierärztin/des Tierarztes, der/dem nach Abschluss des Versuchs die überlebenden Tiere der in § 28 Abs. 1 Satz 2 TierSchVersV genannten Arten vorgestellt werden:
	Name
	Dienstliche Anschrift



	Texteingabe
	Texteingabe



1.2.15 Zusammenfassung der Maßnahmen zur Verringerung und Linderung jeglicher Form des Leidens der Tiere von der Geburt bis zu ihrem Tod (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. h TierSchVersV)
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.2.16 Darlegung, wie Belange der Umwelt berücksichtigt werden (§ 8 Abs. 1 Nr. 7a TierSchG i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 lit. b TierSchVersV) W)
	Erläuterungen



	Texteingabe



1.3 Ethische Vertretbarkeit des Versuchs (§ 7a Abs. 2 Nr. 3 TierSchG)
1.3.1 Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden der Versuchstiere im Hinblick auf den Versuchszweck ethisch vertretbar sind (§ 7a Abs. 2 Nr. 3 TierSchG) X)
	Erläuterungen



	Texteingabe




1.3.2 Bei länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden: Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass das angestrebte Versuchsergebnis vermuten lässt, dass es für wesentliche Bedürfnisse von Mensch oder Tier einschließlich der Lösung wissenschaftlicher Probleme von hervorragender Bedeutung ist (§ 25 Abs. 1 TierSchVersV)
Bei erheblichen Schmerzen oder länger anhaltenden Leiden, die nicht gelindert werden können, wissenschaftlich begründete Darlegung, dass die Durchführung des Tierversuchs wegen der Bedeutung der angestrebten Erkenntnisse unerlässlich ist (§ 25 Abs. 2 TierSchVersV)
- Angaben nicht erforderlich für Anzeigen nach § 8a Abs. 3 TierSchG (Versuche an Zehnfußkrebsen) -
	Erläuterungen



	Texteingabe



2 Personelle Voraussetzungen
Bilden sich alle unter 2.1, 2.2 und 2.4 genannten Personen regelmäßig i. S. d. § 3 TierSchVersV fort (mind. 8 Fortbildungsstunden pro Jahr)?
|_| Ja	|_| Nein
Wenn Nein:
	Erläuterungen



	Texteingabe



2.1 Leitung des Versuchsvorhabens und Stellvertretung (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 TierSchG i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. f TierSchVersV) Y) 
2.1.1 Leitung des Tierversuchsvorhabens 
	Name
Texteingabe



	Beruf
Texteingabe


Nachweis der Ausbildung, der Kenntnisse und Fähigkeiten und der tierexperimentellen Erfahrung (In welchen Bereichen wurde bisher tierexperimentell gearbeitet?):
|_|	Kurs für Versuchsleitungen	|_|	3-jährige tierexperimentelle Erfahrung
	Erläuterungen



	Texteingabe



|_|	ist beigefügt 
	|_|	ist bereits bei dieser Genehmigungsbehörde vorgelegt worden
	mit Geschäftszeichen
Texteingabe


Hinweis: Alternativ können auch Kopien von Bescheiden anderer Genehmigungsbehörden als Nachweis vorgelegt werden.
2.1.2 Stellvertretende Leitung des Tierversuchsvorhabens 
	Name
Texteingabe



	Beruf
Texteingabe


Nachweis der Ausbildung, der Kenntnisse und Fähigkeiten und der tierexperimentellen Erfahrung (in welchen Bereichen wurde bisher tierexperimentell gearbeitet?):
|_|	Kurs für Versuchsleitungen	|_|	3-jährige tierexperimentelle Erfahrung
	Erläuterungen



	Texteingabe



|_|	ist beigefügt 
	|_|	ist bereits bei dieser Genehmigungsbehörde vorgelegt worden
	mit Geschäftszeichen
Texteingabe


Hinweis: Alternativ können auch Kopien von Bescheiden anderer Genehmigungsbehörden als Nachweis vorgelegt werden.
2.1.3 Planung des Versuchs (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 lit. f TierSchVersV)
	Name
Texteingabe



	Beruf
Texteingabe


Nachweis der Ausbildung, der Kenntnisse und Fähigkeiten und der tierexperimentellen Erfahrung (in welchen Bereichen wurde bisher tierexperimentell gearbeitet?):
	Erläuterungen



	Texteingabe



[bookmark: _Hlk187842222]|_|	ist beigefügt
	|_|	ist bereits bei dieser Genehmigungsbehörde vorgelegt worden
	mit Geschäftszeichen
Texteingabe


 Hinweis: Alternativ können auch Kopien von Bescheiden anderer Genehmigungsbehörden als Nachweis vorgelegt werden.
2.2	Personen, die bei Anträgen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung die Lehrinhalte vermitteln Z)
	Name
	Beruf
	Art der Versuchsbeteiligung -
detaillierte Auflistung aller einzelnen Eingriffe und Behandlungen
(Die Benennung muss mit den Angaben unter 1.2.4. und im Personenbogen identisch sein. Für jeden Eingriff ist mind. eine durchführende Person zu benennen.)
	Bereits vorliegende Geschäftszeichen dieser Genehmigungsbehörde



	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe



2.3	Personen, die bei Anträgen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung ausgebildet werden
	Name
	Beruf,
Studienfach
	Art der Versuchsbeteiligung -
detaillierte Auflistung aller einzelnen Eingriffe und Behandlungen



	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe



2.4	Personen, die im Rahmen der Versuche Eingriffe und Behandlungen, Pflegemaßnahmen sowie Tötungen an Tieren durchführen Z)
Hinweis: Sofern für einzelne Personen die Erteilung oder Erweiterung einer Ausnahmegenehmigung nach § 16 Abs. 1 Satz 5 TierSchVersV erforderlich ist, verwenden Sie bitte die Anlage „Personenbogen“.
2.4.1	Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium 
	Name
	Beruf
	Art der Versuchsbeteiligung -
detaillierte Auflistung aller einzelnen Eingriffe und Behandlungen
(Die Benennung muss mit den Angaben unter 1.2.4. und im Personenbogen identisch sein. Für jeden Eingriff ist mind. eine durchführende Person zu benennen.)
	Bereits vorliegende Geschäftszeichen dieser Genehmigungsbehörde



	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe



2.4.2	Studierende ohne Studienabschluss
	Name
	Studienrichtung
	Art der Versuchsbeteiligung -
detaillierte Auflistung aller einzelnen Eingriffe und Behandlungen
 (Die Benennung muss mit den Angaben unter 1.2.4. und im Personenbogen identisch sein. Für jeden Eingriff ist mind. eine durchführende Person zu benennen.)
	Bereits vorliegende Geschäftszeichen dieser Genehmigungsbehörde



	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe



2.4.3	Nichtakademisches, technisches und pflegerisches Personal 
	Name
	Beruf
	Art der Versuchsbeteiligung -
detaillierte Auflistung aller einzelnen Eingriffe und Behandlungen
(Die Benennung muss mit den Angaben unter 1.2.4. und im Personenbogen identisch sein. Für jeden Eingriff ist mind. eine durchführende Person zu benennen.)
	Bereits vorliegende Geschäftszeichen dieser Genehmigungsbehörde



	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe



2.5	Personen, die für die medizinische und tierärztliche Versorgung der Versuchstiere verantwortlich sind
Hinweis: Die medizinische Versorgung durch Nicht-Tierärzte/Nicht-Tierärztinnen darf sich nur auf die in der Versuchsbe-schreibung genannten Tätigkeiten beschränken.
2.5.1	Namen, dienstliche Anschrift und Qualifikation der für die medizinische Versorgung gemäß Tierversuchsantrag verantwortlichen Personen
	Name
	Dienstliche Anschrift
	Qualifikation



	Texteingabe
	Texteingabe
	Texteingabe



2.5.2	Name und dienstliche Anschrift der Tierärztin/des Tierarztes, die/der für die tierärztliche Versorgung und Bestandsbetreuung außerhalb des Versuchsvorhabens zuständig ist

	Name
	Dienstliche Anschrift



	Texteingabe
	Texteingabe



2.6	Berechtigung der Personen zur Benutzung der Einrichtung, in der die Tierversuche durchgeführt werden (§ 8 Abs. 2 TierSchG)
2.6.1	Sind die genannten Personen bei der Einrichtung beschäftigt?
[bookmark: Kontrollkästchen41][bookmark: Kontrollkästchen42]|_| Ja	|_| Nein
Wenn Nein, sind sie mit Zustimmung der verantwortlichen Leitung der Einrichtung zur Benutzung der Einrichtung befugt?
[bookmark: Kontrollkästchen43]|_|	Ja
Art und Umfang der Befugnisse 
- Bitte schriftliche Bestätigung der verantwortlichen Leitung der Einrichtung beifügen. -

	Erläuterungen



	Texteingabe



3 Organisatorische Voraussetzungen
3.1 Tierschutzbeauftragte/Tierschutzbeauftragter
	Name
	Dienstliche Anschrift, Telefon, Telefax, E-Mail



	Texteingabe
	Texteingabe



3.2 Sind die Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung der Tierschutzbeauftragten/des Tierschutzbeauftragten gegeben (§ 10 TierSchG i. V. m. § 5 TierSchVersV)?
[bookmark: Kontrollkästchen44][bookmark: Kontrollkästchen45]|_| Ja	|_| Nein
3.3 Hat die Tierschutzbeauftragte/der Tierschutzbeauftragte eine Stellungnahme nach § 5 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 TierSchVersV abgegeben? (Angabe entfällt bei Anzeigen)
[bookmark: Kontrollkästchen46][bookmark: Kontrollkästchen47]|_| liegt bei	|_| wird nachgereicht
3.4 Sind die zur Durchführung des Versuchsvorhabens erforderlichen Anlagen, Geräte und sonstigen sachlichen Mittel vorhanden (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TierSchG)?
- Hierzu ist ein Nachweis erforderlich, für den die Stellungnahme der/des Tierschutzbeauftragten in Frage kommt -
[bookmark: Kontrollkästchen48][bookmark: Kontrollkästchen49]|_| Ja	|_| Nein
3.5 Sind die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen gegeben?
- Hierzu ist ein Nachweis erforderlich, für den die Stellungnahme der/des Tierschutzbeauftragten in Frage kommt -
[bookmark: Kontrollkästchen50][bookmark: Kontrollkästchen51]|_| Ja	|_| Nein
3.6 Ist eine den Anforderungen des § 2 TierSchG i. V. m. § 1 und § 15 TierSchVersV entsprechende Unterbringung und Pflege einschließlich der Betreuung der Tiere sowie ihre medizinische Versorgung an den jeweiligen Orten sichergestellt?
- Hierzu ist ein Nachweis erforderlich, für den die Stellungnahme der /des Tierschutzbeauftragten in Frage kommt -
[bookmark: Kontrollkästchen52][bookmark: Kontrollkästchen53]|_| Ja	|_| Nein
Anonymisierung des Antrags (für Anzeigen nicht relevant) A A)
Ich verzichte auf eine Anonymisierung des Antrags
[bookmark: Kontrollkästchen55]|_| Ja	|_| Nein
Hinweis: Im Falle einer gewünschten Anonymisierung müssen die für die Kommission vorgesehenen Unterlagen anonymisiert und gekennzeichnet beigefügt werden.
Wird einer Weitergabe von zusätzlichen Informationen an die Tierschutzkommission nach § 15 Abs. 1 Satz 2 TierSchG zugestimmt? (z. B. Experimentalanträge, frühere Genehmigungsanträge)
|_| Ja	|_| Nein
Texteingabe
Ort, Datum

Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller



Unterschrift der verantwortlichen Leitung
Unterschrift der stellvertretenden Leitung




Kenntnisnahme der/des Tierschutzbeauftragten B B)

Hinweise
Hinweise zum Antrags- und Anzeigenformular für Tierversuche
Der Antrag/die Anzeige sollte über die zuständige Tierschutzbeauftragte/den zuständigen Tierschutzbeauftragten der Einrichtung eingereicht werden.
Die Erläuterungen sind bitte fortlaufend in das Antrags-/Anzeigenformular einzufügen - Bitte nutzen Sie hierfür kein Beiblatt!


A [bookmark: _Ref175128199]Anlagen


Nr. 1) Nichttechnische Projektzusammenfassung (NTP)
Eine NTP ist bei vereinfachten Genehmigungsverfahren und bei Anzeigen nicht erforderlich. 
Die NTP ist der Behörde als Anlage zum Genehmigungsantrag (im PDF-Format, mit NTP-ID) einzureichen und muss ggf. am Ende des Genehmigungsverfahrens in überarbeiteter Form erneut vorgelegt werden. Die Erstellung erfolgt über die Seite AnimalTestInfo - Antragstellung. Bitte beachten Sie die Benutzungshinweise auf dieser Homepage zur Eingabe und zur Bearbeitung von neuen NTPs.
Weitere Informationen zum Inhalt, den Zielen sowie Beispiele sind den folgenden Seiten und Veröffentlichungen zu entnehmen:
· Nicht-technische Projektzusammenfassung (NTP) - Tierversuche in Deutschland (bf3r.de)
· Nichttechnische Projektzusammenfassungen nach Maßgabe der Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere - Publications Office of the EU (europa.eu)
Nr. 4) Score Sheet und Nr. 5) Aufzeichnungsmuster
Die zugehörigen Merkblätter sind unter den „weiterführenden Links“ abrufbar:
Tierversuche; Beantragung einer Genehmigung
Nr. 6) Personenbögen, Nr. 8) Formblatt „Angaben zur Biometrischen Planung“ und Nr. 11) Formblatt „Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 19 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 1 Satz 2 oder § 21 Satz 2 TierSchVersV und gegebenenfalls nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Die zugehörigen Formblätter sind unter folgendem Link unter „Formulare“ abrufbar: 
Tierversuche; Beantragung einer Genehmigung
Nr. 9) Formblätter „Beurteilung der Belastung genetisch veränderter Tiere“ 
Die zugehörigen Formblätter sind unter den „weiterführenden Links“ abrufbar: 
Tierversuche; Beantragung einer Genehmigung
Nr. 10) Wissenschaftliche Beurteilung eines unabhängigen Dritten
Als „unabhängig“ gilt ein Dritter, wenn er weder ein eigenes Interesse daran hat, dass der Tierversuch genehmigt wird, noch mit seiner Begutachtung einen wirtschaftlichen Vorteil anstrebt (z. B. entgeltlicher Auftrag, der Einrichtung angehörig etc.), noch sonst ein Interesse an einem für den Antragsteller günstigen Ausgang des Genehmigungsverfahrens hat. Er muss unparteiisch sein, d. h. er darf zu dem Antragsteller nicht in einem Verhältnis stehen, das einen objektiven Beobachter zu Zweifeln an seinem Willen oder seiner Fähigkeit zu einer objektiven, unvoreingenommenen Begutachtung veranlassen kann (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, Kommentar zum TierSchG, 4. Auflage, § 31 TierSchVersV, Rn. 17).


B [bookmark: _Ref175128262]

Die Bezeichnung des Vorhabens sollte möglichst knapp und prägnant formuliert sein, sowie maximal 2 Zeilen umfassen. Der Titel der NTP sollte mit dem im Antrag angegebenen Titel übereinstimmen.


C [bookmark: _Ref175128325]

In der Kurzzusammenfassung soll limitiert auf max. 500 Wörter die Zielsetzung des Tierversuchsvorhabens in kurzer und prägnanter Weise dargestellt werden. Der wesentliche wissenschaftliche Hintergrund, die Forschungshypothese, ggf. getrennt nach Teilversuchen, und die grundlegende Methodik, mit der die Zielsetzung erreicht werden soll, sollen aufgeführt werden.


D [bookmark: _Ref175128345]

Übersichtliche, verständliche und wissenschaftlich begründete Darstellung des Themas bzw. Problems und des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstandes (ohne Voraussetzung von Fachkenntnissen) mit entsprechenden aktuellen Literaturangaben, die auf ihre Relevanz oder Widersprüchlichkeit im Hinblick auf das Forschungsvorhaben zu diskutieren sind. Der zu erwartende Erkenntnisgewinn, das weitere Procedere zur Problemlösung als auch eine bzw. mehrere Forschungshypothesen sind anzugeben. Bei der Durchführung mehrerer thematisch abgegrenzter Versuchsteile ist für jeden Versuchsteil eine eigene Forschungshypothese anzugeben. Abbildungen und schematische Darstellungen können zur vereinfachten Erläuterung des Themas beitragen.
Als Versuchsvorhaben ist ein in sich geschlossener tierexperimenteller Ansatz zur Beantwortung bestimmter Fragen im Rahmen der Forschung oder der Prüfung von Stoffen oder Produkten zu verstehen. Das Versuchsvorhaben kann entweder aus einem Einzelversuch oder aus einer Serie von Versuchen bei gleichbleibendem oder wechselndem Vorgehen mit Tieren einer oder verschiedener Arten bestehen. Bei der Beurteilung, ob es sich um ein oder um mehrere Versuchsvorhaben handelt, sind jeweils die Fragen und ihre Begründungen im Antrag zu berücksichtigen.
Für jedes Versuchsvorhaben ist ein separater Antrag zu stellen. Pilotstudien, Modelletablierungen, Orientierungsstudien u. Ä. stellen separate Anträge dar. Für Vorversuche, wie z. B. Dosisfindung, bei denen das finale Versuchsdesign der darauffolgenden Experimente feststeht, müssen keine separaten Anträge gestellt werden.
Im Fall von Aus, Fort-, und Weiterbildungsprojekten ist das Lernziel nachvollziehbar darzustellen.

E [bookmark: _Ref175128360]

Die Alternativmethoden, die für den Forschungsbereich anerkannt sind, sind aufzuführen und es ist zu begründen, warum diese für die Beantwortung der Fragestellung ungeeignet sind bzw. welche Alternativmethoden vorab zur Klärung der Fragestellung herangezogen wurden. 
Für die Literaturrecherche sind geeignete Methoden oder Datenbanken für Alternativmethoden zu verwenden und entsprechende Ausführungen im Antrag vorzunehmen. Weiterführende Informationen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten: 
ECVAM Search Guide für Alternativmethoden, SMAFIRA – Suchmaschine des Bf3R, Bf3R – Datenbanken für Alternativmethoden, AntiBodies Chemically Defined, Norecopa, 3Rs InfoHub, 3Rs Principles in Wildlife Research, InterNICHE, NAT-Database (Non-Animal-Technologies) - Tierversuchsfreie Datenbank (nat-datenbank.de))


F [bookmark: _Ref175128372]

Aus der Darlegung muss ersichtlich sein, inwieweit die zugänglichen Informationsmöglichkeiten bereits hinreichende Erkenntnisse über das angestrebte Versuchsergebnis enthalten oder nicht. Für die Literaturrecherche sind geeignete Methoden oder Datenbanken zu verwenden. Die zu Punkt 1.1.2 geforderten Literaturzitate sind auf einem Beiblatt (Anlage Nr. 3) unter Angabe des Titels und der Fundstelle aufzulisten.
Die durchgeführte Recherche sollte nach sinnvoll gruppierten Schlüsselbegriffen in tabellarischer Form aufgelistet werden und die wichtigsten Beiträge kurz zusammengefasst werden, ggf. ergänzt durch einen Ausblick auf Anknüpfungspunkte und Unterschiede zu dem eingereichten Versuchsvorhaben.
Die Recherche sollte fortlaufend erfolgen und der letzte Zeitpunkt vor Einreichung angegeben werden.
G [bookmark: _Ref175128387]

Doppelversuche sind Versuchsvorhaben, die in einem gleichen Zeitraum mit gleichen Methoden, an derselben Tierart und mit gleicher Zielsetzung durchgeführt werden (z. B. Ringversuche zur Validierung und Standardisierung). 
Wiederholungsversuche sind Versuchsvorhaben, die zur Überprüfung bereits hinreichend bekannter Versuchsergebnisse durchgeführt werden.


H [bookmark: _Ref175128413]

Versuche an Tieren, deren artspezifische Fähigkeiten unter den Versuchseinwirkungen zu leiden, stärker entwickelt sind, dürfen nur durchgeführt werden, soweit Tiere deren derartige Fähigkeit weniger stark entwickelt ist, für den verfolgten Zweck nicht ausreichen (§ 7a Abs. 2 Nr. 5 TierSchG). Unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Erwägungen ist das "Tiermodell" zu wählen, das versuchstechnisch gesehen eine möglichst optimale Beantwortung der Fragestellung erlaubt. Liegen Erkenntnisse hinsichtlich der Übertragbarkeit auf den Menschen vor? Wurden Genexpressionsdaten von Tiermodell und Mensch diesbezüglich verglichen? Sind mehrere Tierarten oder Tiermodelle für die Beantwortung einer Fragestellung geeignet, müssen die Alternativen diskutiert und die endgültige Wahl begründet werden.
Bei der Verwendung oder Erzeugung genetisch veränderter Linien müssen die Eigenschaften (Genotyp und Phänotyp) und eine ggf. auftretende Belastung beschrieben und dargelegt werden. Weiterhin ist auszuführen, welche Fragestellung mit der jeweiligen Linie beantwortet werden soll. Für die Belastungsbeurteilung sind die auf den Seiten des Bf3R zur Verfügung stehenden Hilfestellungen und Formblätter zu verwenden (Beurteilung der Belastung genetisch veränderter Mäuse und Ratten – Version 2 und Beurteilung der Belastung genetisch veränderter Fische) sowie das Arbeitspapier zu genetisch veränderten Tieren auf EU-Ebene. Alternativ können für die Beurteilung auch von den Einrichtungen selbst erstellte Formblätter verwendet werden, jedoch ist darauf zu achten, dass inhaltlich alle Punkte der Formblätter des Bf3R aufgegriffen werden.
Für bereits existente und ausreichend charakterisierte Linien können bereits erhobene Daten (z. B. Datenblätter der Züchter) zur Belastungseinstufung herangezogen werden. Für die Erstellung einer neuen genetisch veränderten Tierlinie oder bei unzureichend charakterisierten Linien ist die erwartete Belastung prospektiv einzuschätzen.


I [bookmark: _Ref175128425]

Hinsichtlich der Reservetiere ist klarzustellen, ob die Gruppengröße aufgrund wahrscheinlicher Ausfälle von Beginn an erhöht werden muss, um sicher auf eine bestimmte Fallzahl zu kommen (= unechte Reservetiere) oder ob es sich um echte Reserven handelt, die erst dann in den Versuch gehen, wenn tatsächlich Tiere ausgefallen sind. Die Unerlässlichkeit der Reservetiere ist wissenschaftlich begründet darzulegen und mögliche Gründe für den Ausfall von Tieren zu benennen.
Spendertiere, bei denen nach der Tötung Zellen oder Organe entnommen werden und zuvor keine Eingriffe durchgeführt wurden, müssen nicht in die Gesamttierzahl miteinberechnet werden. Die Tötung dieser Tiere erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 TierSchG. Wenn an Tieren vor der Tötung Behandlungen vorgenommen werden (z. B. Superovulation oder Perfusion) sind diese Tiere in die Gesamttierzahl miteinzuberechnen.
Bei Anträgen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung muss ein Konzept vorgelegt werden, wie viele Tiere pro auszubildender Person für die erfolgreiche Erlernung jedes zu erlernenden Eingriffes benötigt werden. Ebenfalls muss dargestellt werden, wie viele zusätzliche Übungstiere pro erlerntem Eingriff verwendet werden dürfen, falls Auszubildende die Ausbildung nicht mit der ursprünglich geplanten Tierzahl erfolgreich abschließen können. Es muss dargestellt werden, wie viele Eingriffe maximal an einem Tier geschult werden können.
Bei Zuchtanträgen muss angegeben werden, wie viele Tiere mit gewünschtem Genotyp während des gesamten Genehmigungszeitraums für Versuche oder Töten zu wissenschaftlichen Zwecken benötigt werden. Anhand dieser ermittelten Tierzahlen muss unter Berücksichtigung der erwarteten Wurfgröße, Geschlechterverteilung, Genotyp-Verteilung, Anzahl Würfe pro Zuchtpaar und Remontierungsrate die für die Zucht der Tiere erforderlichen Tierzahlen berechnet werden. Bei der Zucht belasteter Linien müssen alle Eltern- und Geschwistertiere unabhängig von einer genetisch bedingten Belastung in die Gesamttierzahl einbezogen werden. Für die Zuchtplanung ist die Verwendung eines Zuchtkalkulators in Erwägung zu ziehen. Die Zuchtplanung sollte jährlich im Hinblick auf den Prozentsatz der für Tierversuche bzw. Töten zu wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Tiere im Vergleich zu gezüchteten aber nicht verwendeten Tiere evaluiert werden. Dies ist zu dokumentieren. 
Bei der Auflistung der Versuchs- und Kontrollgruppen ist darzustellen, wie sich die einzelnen Gruppen unterscheiden. Im Sinne der Tierzahlreduktion ist zu überprüfen, ob einzelne Kontrollgruppen als Kontrolle für mehrere Versuchsgruppen verwendet werden können, Abweichungen davon sind zu begründen.
J [bookmark: J]J

Die Versuchsplanung sollte unter Verwendung biometrischer Verfahren vorgenommen werden. Auf die Ergebnisse dieser Planung ist in der Begründung einzugehen. Bei der Verwendung von statistischen Programmen sind Kopien der Berechnungsprotokolle beizufügen. Zusätzlich sind Angaben über die Einteilung in Versuchsgruppen bzw. Kontrollgruppen sowie über die Gruppengrößen vorzunehmen. Im Sinne der Steigerung der Robustheit von wissenschaftlichen Studien und um Kriterien guter wissenschaftlicher Praxis zur Vermeidung von Verzerrungen (bias) zu berücksichtigen, ist anzugeben, ob eine Randomisierung und Verblindung o.ä. innerhalb des Versuchsvorhabens angewandt werden kann.


K [bookmark: _Ref175128441]

Bei Anträgen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung ist ein abgestufter Ansatz (tierfreie Alternativen – Verwendung von toten Tieren – Verwendung von lebenden Tieren) zu verfolgen, dieser ist darzustellen. Wenn möglich sollten überzählige Tiere aus Zuchten oder nicht getötete Tiere aus Experimentalanträgen verwendet werden. Falls zugekaufte bzw. explizit dafür gezüchtete Tiere zur Aus-, Fort- und Weiterbildung verwendet werden, ist dies zu begründen. Als Hilfestellung kann das Arbeitspapier „Aus- und Fortbildungsrahmen“ auf EU-Ebene dienen. 
Bei Zuchtanträgen ist darzulegen, welche Maßnahmen getroffen werden, um die Produktion von überzähligen Tieren zu vermeiden. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die Begründung einer angemessenen Zuchtplanung (z. B. Verwendung von Zuchtkalkulatoren, Ersatz von Erhaltungszuchten durch Kryokonservierung, Einsatz von neuartigen Gene Editing Methoden wie CRISPR-Cas9 statt mehrstufigen Zuchten o. Ä.) und Erläuterungen zur Vermittlung von überzähligen Tieren (z. B. Abgabe zur erneuten Verwendung in Tierversuchen, an Privatpersonen, zur Tötung zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Futterzwecken o. Ä.) zu legen.
L [bookmark: _Ref175128460]

In Tierversuchen sind nur Wirbeltiere und Kopffüßer zu verwenden, wenn sie für einen solchen Zweck gezüchtet wurden. Eine Ausnahme hiervon kann dann zugelassen werden, wenn wissenschaftlich begründet dargelegt wird, dass die Verwendung von anderen Tieren erforderlich ist. Für die Verwendung von besonders geschützten Tierarten nach § 44 BNatSchG ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG erforderlich. Für den Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung soll das auf dem Bayernportal (Tierversuche; Beantragung einer Genehmigung) verfügbare Formular verwendet werden. Für die Verwendung von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Hühnern, Tauben, Puten, Enten, Gänsen und Fischen (ausgenommen Zebrabärblinge) ist eine Ausnahmegenehmigung nicht erforderlich.
Als zu Versuchszwecken gezüchtet (§ 19 Abs. 1 Satz 1 TierSchVersV) sind nur Wirbeltiere und Kopffüßer anzusehen, die aus Versuchstierzuchten stammen, die für ihre Tätigkeit eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 TierSchG erhalten haben, oder nachweislich aus Versuchstierzuchten außerhalb des Geltungsbereiches des deutschen Tierschutzgesetzes stammen. Bei der Verwendung von Versuchstieren aus Versuchstierzuchten außerhalb des Geltungsbereiches des Tierschutzgesetzes ist die Bestätigung der Anerkennung durch das Herkunftsland dem Genehmigungsantrag in Ablichtung beizufügen, sofern diese Zucht nach Kenntnis des Antragstellers der Genehmigungsbehörde nicht bekannt ist. Bitte spezifizieren Sie, falls nötig, welche Linien aus welcher Zucht bezogen werden.
Bei der Verwendung von aus der Natur entnommenen Tieren und streunenden oder verwilderten Haustieren ist der Fangort anzugeben.


M [bookmark: _Ref175128473]
N 
Die erneute Verwendung (Wiederverwendung, wiederholte Verwendung) eines Tieres in einem weiteren Versuchsvorhaben, für das auch ein zuvor noch nicht verwendetes Tier eingesetzt werden könnte, darf nur erfolgen, wenn 
· das Tier zuvor nicht in einem Tierversuch verwendet worden ist, der als „schwer“ einzustufen ist,
· sein allgemeiner Gesundheitszustand und sein Wohlbefinden vollständig wiederhergestellt sind,
· das Tier im Rahmen des weiteren Versuchsvorhabens nicht in einem Tierversuch verwendet wird, der als „schwer“ einzustufen ist und
· die erneute Verwendung im Einklang mit einer tierärztlichen Empfehlung steht, die Art und Umfang der Schmerzen, Leiden und Schäden berücksichtigt, die das jeweilige Tier während seines gesamten bisherigen Lebenslaufes erfahren hat.
Ausnahmen davon können erteilt werden, wenn die Tiere nicht mehr als einmal in einem Tierversuch der Kategorie „schwer“ verwendet wurden, sie tierärztlich untersucht wurden und im Rahmen des weiteren Versuchsvorhabens nicht in einem Tierversuch verwendet werden, der als „schwer“ oder „mittel“ einzustufen ist. Das Ergebnis der tierärztlichen Untersuchung ist dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung beizufügen. Im Hinblick auf die Versuchstiermeldung wird das Tier in diesem Fall zweimal gemeldet, d. h. unter der jeweiligen Projektgenehmigung.
Die kontinuierliche Verwendung (Weiterverwendung, weitere Verwendung) eines Versuchstieres ist von der erneuten Verwendung dadurch abzugrenzen, dass sich ein Tierversuch über mehrere zusammenhängende Versuchsvorhaben erstreckt (i. d. R. unter mehreren Genehmigungen), für die jeweils dasselbe Tier verwendet werden muss, welches nicht durch ein anderes ersetzt werden kann. In Bezug auf die Versuchstiermeldung bedeutet dies, dass der Letztverwender/die Letztverwenderin das Tier meldet. Weitere Informationen zur Versuchstiermeldung sind der Homepage des Bf3R und den FAQs zur Versuchstiermeldung zu entnehmen.


O [bookmark: _Ref175128486]

Die Genehmigung kann für maximal 5 Jahre erteilt werden. Tierversuchsvorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren und Anzeigen sind ebenfalls auf eine Dauer von maximal 5 Jahre begrenzt. Wird die Genehmigung mit einer Befristung von weniger als fünf Jahren erteilt, kann sie höchstens zweimal um jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden, sofern dadurch die Gesamtdauer des genehmigten Versuchsvorhabens fünf Jahre nicht überschreitet.

P [bookmark: _Ref175128523]

Unter diesem Punkt sind alle versuchsbedingten Abweichungen von der normalen Tierhaltung zu beschreiben. In Anhang III der Richtlinie 2010/63/EU sind die Mindestvorgaben für die Haltung von verschiedenen Tierarten vorgegeben. Alle hiervon abweichenden Haltungsbedingungen müssen beschrieben und begründet werden (z. B. Einzelhaltung von geselligen Tierarten, reduziertes Platzangebot, abweichende Haltungstemperatur, reduziertes Angebot von Beschäftigungsmaterial, fehlende Rückzugsmöglichkeiten, verändertes Lichtregime, Abweichungen der Bodenbeschaffenheit o. Ä.). Bei nicht explizit in der Richtlinie erwähnten Tierarten sind Abweichungen von in relevanten Fachgutachten vorgegebenen Haltungsangaben zu beschreiben und zu begründen.
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Die beigefügten Hygienezeugnisse der Tierhaltung sollen den Empfehlungen der FELASA in der jeweils aktuell gültigen Fassung entsprechen und es müssen die folgenden Angaben ersichtlich sein: 
· Haltungsraum/ -einheit, auf den sich das Zeugnis bezieht (hygienische Einheit),
· Haltungsform (IVC, offener Käfig etc.),
· Tierarten, die in der hygienischen Einheit gehalten werden,
· Datum der Ausstellung des Zeugnisses,
· Datum der letzten Untersuchung,
· Liste der Erreger, auf die standardmäßig untersucht wird, Testfrequenz und -methode für jeden Erreger,
· Ergebnisse der letzten 18 Monate sowie die aktuellen Ergebnisse (Anzahl der untersuchten Proben/Anzahl der positiven Ergebnisse),
· ggf. Angaben zu zusätzlich durchgeführten Untersuchungen,
· ggf. Angaben zu Behandlungen von Tieren bzw. Datum erstmaliger/letztmaliger Nachweis des Erregers,
· verantwortliche Person für das Hygiene Monitoring Programm.
Der Laborbericht einer einzelnen Untersuchung ist für sich genommen nicht zielführend.
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Die Durchführung der einzelnen Eingriffe und Behandlungen sowie der Ablauf des Versuches sind genau zu beschreiben, wenn möglich anhand einer graphischen Darstellung, eines Fließschemas, eines Zeitbalkens oder einer Tabelle. Es muss ersichtlich sein, welche Eingriffe bei den einzelnen Versuchs- und Kontrollgruppen durchgeführt werden und wie sich diese Gruppen voneinander unterscheiden. Jeder geplante Eingriff bzw. jede geplante Behandlung am Tier ist genau zu beschreiben (beispielsweise Injektionen mit Kanülenstärke und Injektionsmenge oder bei Blutentnahmen die Menge, Häufigkeit und die angewandte Technik). Eingesetzte Substanzen sind mit Wirkungen/Nebenwirkungen (z. B. Zytostatikum) zu beschreiben. Das Anästhesieschema und Analgesieschema sind nachvollziehbar darzustellen und zu beschreiben (inklusive Dosierungen und Applikationsintervallen). Bei operativen Eingriffen ist eine genaue Beschreibung der Operationstechnik und des Operationsablaufes inkl. Monitoring, Aufwachphase und postoperativer Überwachung erforderlich. Weitere Informationen bezüglich geeigneter Analgesie Protokolle siehe auch aktuelle GV-SOLAS-Empfehlung, Schmerztherapie bei Versuchstieren.
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Es sind entsprechende Eingewöhnungs- und/oder Trainingsprogramme für die Tiere zu diskutieren und einzureichen. Diese müssen konkrete Verhaltens-/Trainingsziele enthalten, die erreicht sein müssen, bevor ein Tier in die Studie aufgenommen werden kann. Ebenfalls sollten Programme für ein tierfreundliches Handling in der Tierhaltung (z. B. Tunnel Handling, Cupping o. Ä.) dargestellt werden.
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U 
Mittel, durch die das Äußern von Schmerzen verhindert oder beeinträchtigt wird, dürfen bei einem betäubten Wirbeltier oder Kopffüßer nur angewendet werden, wenn dies wissenschaftlich begründet ist. Bei einem nicht betäubten Wirbeltier oder Kopffüßer dürfen keine Mittel angewendet werden, durch die das Äußern von Schmerzen verhindert oder beeinträchtigt wird.
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Die Belastung der jeweiligen Eingriffe und Behandlungen von Punkt 1.2.4 ist genau und nachvollziehbar zu beschreiben und zu bewerten. Konkrete Symptome, die bei den Tieren modellbedingt induziert werden oder als Nebenwirkung auftreten können, müssen beschrieben werden. Belastungen durch abweichende Haltungsbedingungen, Genetik oder aufgrund des Alters sind ebenso wie kumulative Belastungen (z. B. durch wiederholte Behandlungen) zu berücksichtigen. Es ist die kumulative Maximalbelastung zu benennen (prospektiver Belastungsgrad). Wenn für Einzeltiere eine höhere Belastung nicht ausgeschlossen werden kann, muss der höchste Belastungsgrad als Maximalbelastung angegeben werden. 
Die Beurteilung der Belastung muss - sofern sich diese unterscheidet - für die einzelnen Versuchsgruppen getrennt vorgenommen werden. Dabei sind nachfolgende Kriterien besonders zu berücksichtigen: 
Voraussichtliche Belastungen der Versuchstiere durch Manipulationen, die mit Schmerzen und Leiden verbunden sind,
· während der Versuchsvorbereitung (z. B. nüchtern halten),
· ab dem Beginn von der Norm abweichender Haltungsbedingungen oder
· ab dem Eingriff oder der Behandlung bis
· zum Versuchsende oder bis
· zum Erreichen eines Zustandes ohne Schmerzen, Leiden oder Schäden im Verlauf des Beobachtungszeitraums bzw.
· nach dem Tierversuch bei Überleben.
Hierbei sind Grad, Dauer und Wesen der Belastung anzugeben und zu begründen. Die Belastungsbewertung muss nachvollziehbar dokumentiert sein. Es ist darauf zu achten, dass die Belastungseinschätzung des Versuches und die Maximalbelastung, die im Score Sheet zugelassen wird, übereinstimmen.
Es sind konkrete Abbruchkriterien festzulegen. Die Belastungen sind bei unterschiedlicher Intensität in ihrem zeitlichen Verlauf den Kriterien „keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“, "gering", "mittel" oder "schwer" zuzuordnen. Als Hilfestellung für die Belastungsbewertung können z. B. publizierte Belastungskataloge oder Anhang VIII der RL 2010/63 EU dienen.
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Als gleichartig sind Versuchsvorhaben mit derselben Frage und Methode anzusehen, bei denen an derselben Art und der etwa gleichen Anzahl der Versuchstiere Routineuntersuchungen mit dem gleichen Material durchgeführt werden. Die Zahl der im vorhergegangenen Kalenderjahr durchgeführten Versuchsvorhaben sowie Art und Zahl der insgesamt verwendeten Tiere sind der zuständigen Behörde bis zum 15. Februar eines Jahres anzugeben.
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Ein Finalversuch ist ein Versuch, bei dem die Tiere ohne Vorbehandlung narkotisiert und nach Ende aller Behandlungen in derselben Narkose getötet werden.
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Ggf. sind Informationen zu Auswirkungen auf die Umwelt anzugeben. Weitere Informationen können der Publikation des Bf3R „Darlegung der Berücksichtigung von Umweltbelangen im Tierversuchsantrag“ entnommen werden.
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In engem Bezug zu dem beantragten Versuchsvorhaben ist hier aus Sicht der Wissenschaft darzulegen, in welchem Verhältnis Umfang und Schwere der möglichen Beeinträchtigungen bei den eingesetzten Tieren zu dem zu erwartenden wissenschaftlichen Fortschritt bzw. der Erkenntnismehrung stehen. Es muss dargelegt werden, dass das (menschliche) Interesse an dem angestrebten Erkenntnisgewinn und dem daraus resultierenden medizinischen oder sonstigen Nutzen deutlich schwerer wiegt als das (tierische) Interesse an der Vermeidung der mit dem Versuch verbundenen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Eine Hilfestellung ist in dem „Arbeitspapier zur Projektbeurteilung und zur rückblickenden Bewertung“ der Europäischen Kommission zu finden.
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Leitung/stellvertretende Leitung: Aufgrund der Verantwortung, die die Leitung und Stellvertretung insbesondere hinsichtlich der Begrenzungen von zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den Versuchstieren zu tragen haben, sind gehobene Ansprüche an deren fachliche Qualifikation zu stellen.
Der Nachweis der fachlichen Eignung ist durch Vorlage der entsprechenden Dokumente zu erbringen:
· Studienabschlusszeugnis Medizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin oder Naturwissenschaften
· Theoretische Kenntnisse nach Anlage 1 Abschnitt 2 und 3 TierSchVersV: FELASA C Äquivalent oder LAS Interactive /FELASA B/Basiskurs + Aufbaukurs
· Mindestens 3-jährige versuchstierkundliche Erfahrung mit der für den Antrag relevanten Tierart 
Gemäß § 3 TierSchVersV besteht für Personen, die Tierversuche planen oder durchführen, die Pflicht, sich regelmäßig im Hinblick auf die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten fortzubilden. Eine Mindestanzahl von 8 Fortbildungsstunden pro Jahr wird als erforderlich angesehen. Die Genehmigungsbehörde behält sich vor, dies stichprobenhaft zu überprüfen.
Bei fremdsprachigen Dokumenten ist die Genehmigungsbehörde berechtigt, eine deutsche oder englische Übersetzung durch einen öffentlich bestellten und beeidigten Übersetzer – es genügt die Ablichtung des Originals – einzufordern.
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AC 
Versuchsdurchführende: Der Nachweis der fachlichen Eignung ist durch Vorlage der entsprechenden Dokumente zu erbringen:
· Nachweise zum Beruf
· Studium: Zeugnis Bachelor, Master, Diplom, Staatsexamen, Approbation (nur in englischer oder deutscher Sprache) 
 Der Studiengang muss ersichtlich sein!
oder 
· Berufsabschluss (nur in englischer oder deutscher Sprache) 
 Bei Tierpflegern ist die Fachrichtung anzugeben.
oder
· Studenten: Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (immer 6 Monate gültig).
· Nachweise theoretischer Kenntnisse und Fähigkeiten gemäß Anlage 1 Abschnitt 2 und 3 TierSchVersV
· FELASA Kurs B oder C/Basiskurs/Aufbaukurs, LAS Interactive (Kurs 01 - allgemeiner Teil, mit/ohne OP Grundlagen, inkl./exkl. operative Eingriffe).
· Wurden ausländische Kurse besucht, müssen die deutschen Rechtskenntnisse nachgewiesen werden (bspw. interner Kurs über Tierschutzbeauftragte/LAS Interactive (C 01: Tierschutzrecht Deutschland, Einführung in die deutsche Tierschutzgesetzgebung)).
· Nachweise praktischer Kenntnisse
· Die Anleitung in tierexperimentellen Techniken sollte i. d. R. in speziellen versuchstierkundlichen Kursen und/oder Genehmigungsanträgen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung erfolgen.
· Als operative Eingriffe gelten alle instrumentellen Einwirkungen, bei denen die Haut oder darunterliegendes Gewebe eines lebenden Tieres mehr als punktförmig durchtrennt wird.
Gegebenenfalls sind für die Angaben zu den einzelnen Personen die Personenbögen gem. Anlage 6 zu verwenden. Für die Nachmeldung von Personen in bereits genehmigten Tierversuchsanträgen sind die Personenbögen in jedem Fall zu verwenden.
Ein Verweis auf frühere Geschäftszeichen ist nicht zielführend.
Ausnahmegenehmigung: Für bestimmte Berufsgruppen muss für die Durchführung von Eingriffen im Tierversuch mittels Personenbogen eine Ausnahmegenehmigung nach § 16 Abs. 1 Satz 5 TierSchVersV beantragt werden: 
· Für technische Assistenten, tiermedizinische Fachangestellte, Tierpfleger mit anderer Fachrichtung als Klinik und Forschung, Azubis und andere Ausbildungsberufe für nicht operative und operative Eingriffe,
· für Biologielaboranten und Tierpfleger mit Fachrichtung Klinik und Forschung für operative Eingriffe,
· für Studenten für nicht operative und operative Eingriffe. 
Gemäß § 3 TierSchVersV besteht für Personen, die Tierversuche planen oder durchführen, die Pflicht, sich regelmäßig im Hinblick auf die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten fortzubilden. Eine Mindestanzahl von 8 Fortbildungsstunden pro Jahr wird als erforderlich angesehen. Die Genehmigungsbehörde behält sich vor, dies stichprobenhaft zu überprüfen.
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Die Unterschrift des/der Tierschutzbeauftragten zur Kenntnisnahme dient der Herstellung der Kongruenz des Antrags mit der Stellungnahme des Tierschutzbeauftragten.





Datenschutzinformationen	Stand: August 2024
	Datenschutzinformationen
gemäß Art. 13, 14 DSGVO im Zusammenhang mit Tierversuchsvorhaben;
Antrag auf Genehmigung nach § 8 Abs. 1 und § 8a Abs. 1 TierSchG sowie
Anzeige von Tierversuchen nach § 8a Abs. 3 TierschG

	Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
	Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die
Regierung von Oberbayern
Maximilianstr. 39, 80538 München
Telefon (089) 2176-0
E-Mail: poststelle@reg-ob.bayern.de.
Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9, 97070 Würzburg
Telefon (0931) 380-00
E-Mail: poststelle@reg-ufr.bayern.de.

	Kontaktdaten der/des
behördlichen
Datenschutzbeauftragten
	Unsere Datenschutzbeauftragte/Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:
Datenschutzbeauftragter
Regierung von Oberbayern
Maximilianstr. 39, 80538 München
Telefon (089) 2176-2910
E-Mail: datenschutzbeauftragte@reg-ob.bayern.de.
Datenschutzbeauftragter
Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9, 97070 Würzburg
Telefon (0931) 380-00
E-Mail: datenschutz@reg-ufr.bayern.de.

	Betroffenenrechte
	Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stehen Ihnen folgen-de Rechte zu:
Sie können Auskunft verlangen, ob und ggf. welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen verarbeiten und erhalten weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende Informationen (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses Auskunftsrecht in bestimmten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen (Art. 17 und 18 DSGVO).
Das Recht auf Löschung nach Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht jedoch unter anderem dann nicht, wenn die Verarbeitung personen-bezogener Daten erforderlich ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO).
Erfolgt die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer öffentlichen Auf-gabe (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e DSGVO), haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen, wenn Sie hierfür Gründe haben, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO).

	Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
	Ihnen steht weiterhin ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz zu. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:
Postanschrift:	Postfach 22 12 19, 80502 München
Hausanschrift:	Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Telefon:	+49 89 212672-0
Telefax:	+49 89 212672-50
Kontaktformular:
https://www.datenschutz-bayern.de/service/complaint.html

	Zwecke der
Datenverarbeitung
	Erteilung der Erlaubnis zur Durchführung von Tierversuchen nach § 8 Abs. 1 und § 8a Abs. 1 TierSchG sowie § 8a Abs. 3 TierSchG

	Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung
	Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e DSGVO bzw. Art. 4 Abs.1 BayDSG i.V.m § 8 Abs. 1, § 8a Abs. 1 und § 8a Abs. 3 TierSchG und § 31 Abs. 1 TierSchVersV

	Kategorien der personenbezogenen Daten, soweit der betroffenen Person noch nicht bekannt
	Entfällt

	Quellen personenbezogener Daten, die nicht bei der betroffenen Person erhoben werden bzw. wurden
	Entfällt

	Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
	Auftragsverarbeiter:
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern (IT-DLZ)
St.-Martin-Straße 47
81541 München
Telefon:	+49 89 2119-0
E-Mail:	datenschutz@ldbv.bayern.de
Ihre Daten werden zentral beim IT-DLZ gespeichert, da dieses die erforderliche Infrastruktur für die elektronische Datenverarbeitung der Verantwortlichen betreibt.
Kreisverwaltungsbehörde
Ihre Daten werden an die, für die Überwachung zuständige, Kreisverwaltungsbehörde weitergegeben. Für die Erst-Kontaktaufnahme wird auf die Datenschutzerklärung und das Impressum der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde verwiesen.

	Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
	Entfällt

	Ggfs. Widerrufsrecht bei Einwilligungen
	Entfällt

	Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
	Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Spätestens alle 10 Jahre überprüfen wir gem. 5.1 Aussonderungsbekanntmachung die Unterlagen auf ihr weiteres Speicherbedürfnis. Spätestens nach 30 Jahren werden die Unterlagen den staatlichen Archiven angeboten oder bei Nichtannahme durch die Archive datenschutzkonform vernichtet (6.3 und 14.1 Aussonderungsbekanntmachung).

	Pflicht/Keine Pflicht zur Bereitstellung der Daten
	Sie sind gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten uns gegenüber anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 8 Abs. 1, § 8a Abs. 1 und § 8a Abs. 3 TierSchG und § 31 Abs. 1 TierSchVersV. Wenn Sie Ihre Daten nicht angeben, kann dies zur Folge haben, dass die Genehmigung zur Durchführung des Tierversuchs nicht erteilt bzw. dass die Durchführung untersagt wird.





